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 Veröffentlicht am 17.02.1970

Norm

StGB §80 A

Rechtssatz

Die Haftung für Unfälle, die als Folge eines Fehlverhaltens eintreten, durch das eine Gefahrenlage gescha5en wurde

und das tatsächlich bereits zu einem Verkehrsunfall geführt hat, also für sogenannte "Folgeunfälle", kann dann

strafrechtlich dem Täter nicht mehr zugerechnet werden, wenn die von ihm herbeigeführte Gefahrenlage bereits

durch geeignete Gegenmaßnahmen aufgehoben wurde.
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